
Tarife Krankenpflege / Haushilfe 
 
Die zwischen dem Spitex-Verband Aargau und der Santésuisse (Krankenkassenverband) 
Vereinbarten Tarife unterstehen dem Tarifschutz, das heisst, die Spitex-Organisationen  
müssen sich an die festgelegten Tarife halten und dürfen den Leistungsempfängern / 
Versicherten keine weitergehenden Kosten verrechnen (Art. 44 KVG). 
 
 
 
Abklärung und Beratung Fr. 76.90 
Untersuchung und Behandlung Fr. 63.00 
Grundpflege stabil/einfach Fr. 52.60 
 
 

Haushilfe/ Wochenkehr  Fr. 35.00  

 

Spezialleistungen auf Anfrage Fr. 50.00 (nicht kassenpflichtig) 

 -Klienten Betreuung stundenweise 

-Spezialreinigungen (Fensterreinigen usw.) 
 
 
-Fusspflege  Fr. 70.00 pauschal + Materialkosten 
 
Kostenübernahme 
 
Die Kosten für Krankenpflege werden aus der obligatorischen Krankenversicherung  
übernommen (abzüglich Franchise, Selbstbehalt und Patientenbeteiligung 20% max.15.35). 
Beiträge an die Haushilfe werden nur durch die Zusatzversicherungen geleistet und von jeder 
Versicherungsgesellschaft anders geregelt. 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



Informationsblatt 2024 
 

Spitex Beinwil am See / Birrwil 

 
Gemeindekrankenpflege  
 
Die Spitex ist ein Team von medizinisch ausgebildetem Personal. 
 
Unsere Einsätze finden täglich, je nach Zielsetzung und Dringlichkeit statt.  
(Nachts nach Absprache) 
 
Wir arbeiten mit Ärzten, Apotheken, Spitälern, Gemeinden und  
anderen, sozialen Institutionen zusammen. Wir sind auf die ergänzende  
Hilfe von Angehörigen, Nachbarn oder Freunden angewiesen. 
 
Dank Spitexleistungen z. B. Unterstützung im Haushalt, 
Sozialbetreuung, Kranken- und Körperpflege, können Betroffene 
trotz persönlichen Einschränkungen, die durch Krankheit, Unfall, 
Behinderung, Altersgebrechen, Mutterschaft oder ähnliches bedingt 
sind, zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben oder früher 
von einem stationären Aufenthalt nach Hause zurückkehren. Ziel der 
Spitex ist dabei, soweit möglich, die Selbständigkeit des Kunden zu  
erhalten und zu fördern. 
 
 
Wer kann Spitex anfordern? 
 
Sie steht allen erwachsenen Einwohnern zur Verfügung. 
Um gezielte Hilfeleistungen erbringen zu können, klärt eine Spitex- 
Fachfrau zusammen mit dem Klienten/der Klientin die Lage ab, je nach 
Situation erfolgt die Abklärung auch in Zusammenarbeit mit den  
Angehörigen und/oder behandelndem Arzt. Diese Bedarfsabklärung 
ist gesetzlich vorgeschrieben und ist Kassenpflichtig. 

 
 
 

Anmeldung und Beratung 
 
Spitex-Büro 
Löwenplatz 1 
5712 Beinwil am See 
Tel: 062 771 77 08 
E-mail spitex_beinwil@bluewin.ch 
HIN: spitex-beinwil-birrwil@spitex-hin.ch  
IBAN: CH82 0900 0000 6060 8823 2  
 
Wir sind 24h erreichbar. Sind wir nicht in der Lage Ihren Anruf direkt entgegenzunehmen, 
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. 
Wir werden Sie innerhalb von zwei Stunden zurückrufen. 
 
Bei Notfällen 
 
Ärztliche Notfallnummer Tel: 0900 401 501 
Ambulanz Tel: 144 
 
 
Mahlzeitendienst Beinwil am See / Birrwil 
 
Seehotel Hallwil  Tel: 062 765 80 30 
Pro Senectute Tel: 062 771 09 04 
 
 
Fahrdienst 
 
Beinwil am See / Birrwil Tel: 062 835 70 40  Rotkreuzdienst 
 
 
Regionaler Besuchsdienst / Begleitung von Sterbenden 
 
Tel: 079 473 75 33 

 
Terminänderungen müssen mindestens 24 Stunden vorher gemeldet werden, da sie 
sonst verrechnet werden. 
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